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@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.07.2024

(1) Zur fachlichen Beratung der Verwaltungsbehdrden in Angelegenheiten der Jagd sind Jagdbeirate zu bestellen.

(2) Die bei jeder Bezirksverwaltungsbehdrde zu bestellenden Jagdbeirate (Bezirksjagdbeirat) setzen sich aus den
gewahlten Vertreterinnen und Vertretern, der Bezirksjagermeisterin oder dem Bezirksjagermeister, einer oder einem
Bediensteten des Forstfachdienstes und zwei Mitgliedern, die auf Grund des Vorschlagsrechts der Burgenlandischen
Landwirtschaftskammer berufen werden, zusammen. Die Mitglieder werden auf die Dauer der Jagdperiode berufen.
Die Einberufung des Bezirksjagdbeirates erfolgt durch die Bezirksverwaltungsbehdérde oder auf Antrag eines
Mitgliedes.

(3) (Anm.: entfallen mit LGBI. Nr. 8/2021)

(4) Die Jagdbeirate sind in allen wichtigen Fragen, die Angelegenheiten der Jagd berlUhren, zu héren. Sie sind von
behordlichen Verfigungen, die wegen Gefahr im Verzug ohne Anhorung des Jagdbeirates getroffen wurden und denen
in jagdlicher Hinsicht groRere Bedeutung zukommt, ehestens zu verstandigen. Aulerdem obliegt ihnen die
Unterstiitzung der Behérde in ihrer Aufsichtstatigkeit. Stellungnahmen und AuRerungen bei den Sitzungen bediirfen
der Stimmenmehrheit.

(5) Die Mitglieder der Jagdbeirdate und deren Ersatzmitglieder sind verpflichtet, bei Erfillung ihrer Aufgaben mit
Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit vorzugehen und Uber die in Austbung ihrer Funktion zu ihrer Kenntnis
gelangenden Tatsachen Stillschweigen zu bewahren.

In Kraft seit 01.01.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=8/2021&Bundesland=Burgenland&BundeslandDefault=Burgenland&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 156 Bgld. JagdG 2017
	Bgld. JagdG 2017 - Burgenländisches Jagdgesetz 2017


